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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.07.1952

Norm

AktG §78

Rechtssatz

Die Vereinbarung einer 2xen Remuneration unabhängig vom Gewinn widerspricht der Bestimmung des § 78 AktG,

ohne daß allerdings ihre Verletzung durch den Aufsichtsrat Nichtigkeit zur Folge hätte.
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